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Amtsblatt der Gemeinde Rosenbach/Vogtl.

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Rosenbach/Vogtl.

Gemeinde Rosenbach/Vogtl.
Bernsgrüner Straße 18
08539 Rosenbach/Vogtl.

Die nachfolgende Haushaltssatzung der Gemeinde Rosenbach/Vogtl. für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit bekanntgemacht.

Der Haushaltsplan 2012 liegt in der Zeit vom 10.04.2012 bis 19.04.2012
in den Räumen der Gemeindeverwaltung Rosenbach/Vogtl., 08539 Rosenbach/Vogtl. OT Mehltheuer, Bernsgrüner Straße 18 zur Einsichtnahme zu folgenden
Zeiten öffentlich aus:

Montag 9.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 9.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 9.30 bis 12.00 Uhr
Freitag 9.30 bis 12.00 Uhr

Haushaltssatzung der Gemeinde Rosenbach/ Vogtl.
für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 74 Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der zurzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am 19.03.2012
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 4.281.860,24 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 4.758.879,99 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -477.019,75 €

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0,00 €

- Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf -477.019,75 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf 0,00 €
- Gesamtergebnis auf -477.019,75 €

im Finanzhaushalt mit dem
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 44.298,41 €

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.032.276,21 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.600.650,00 €

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -568.373,79 €

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag
 und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -524.075,38 €

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 138.446,48 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -138.446,48 €

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf -662.521,86 €

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
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Gemeinde Rosenbach/Vogtl.
Bernsgrüner Straße 18
08539 Rosenbach/Vogtl.

Öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Rosenbach/Vogtl. verlängert die Ausschreibung zum Verkauf
folgender Objekte:

1. Mehrfamilienhaus
Feldstraße 7, 08548 Rosenbach/Vogtl. OT Fröbersgrün
3 WE, Wohnfläche = 206,13 m², Grundstücksfläche = 2.827 m²

2. Mehrfamilienhaus
Schleizer Straße 3, 08539 Rosenbach/Vogtl. OT Mehltheuer
5 WE, Wohnfläche = 304 m², Grundstücksfläche = 720 m²

3. Mehrfamilienhaus
Waldstraße 9, 08539 Rosenbach/Vogtl. OT Schönberg
4 WE, Wohnfläche = 231 m², Grundstücksfläche = 1.750 m²

Weiterführende Angaben zu den Objekten sind bei der Gemeindeverwaltung
Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosenbach/Vogtl., Bauamt,
Zimmer 11 während der üblichen Dienststunden zu erhalten.

Im Hinblick auf den baulichen Zustand der Objekte sollten die Bieter im Ge-
bot darlegen, welche Nutzung und baulichen Maßnahmen nach einem Erwerb
durch sie beabsichtigt sind.

Die Bietefrist endet am 20.04.2012 um 10:00 Uhr.

Im Anschluß findet die Auswertung der eingegangenen Angebote in der Ge-
meindeverwaltung Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosen-
bach/Vogtl. im Sitzungssaal statt.

Ihre verbindlichen Kaufgebote richten Sie bitte in verschlossenem Umschlag
mit deutlich sichtbarer Kennzeichnung als “Kaufangebot”  an die

Gemeinde Rosenbach/Vogtl.
- Bauamt -
Bernsgrüner Straße 18
08539 Rosenbach/Vogtl.

Rosenbach/Vogtl., den 29.03.2012
Schulz - Bürgermeister

Gemeinde Rosenbach/Vogtl.
Bernsgrüner Straße 18
08539 Rosenbach/Vogtl.

Bekanntgabe der Auslegung der Satzung der Jagdgenossenschaft Syrau

In der Zeit vom 11.04.2012 - 25.04.2012 liegt die Satzung der Jagdgenossenschaft Syrau in der Gemeinde Rosenbach/Vogtl. - Hauptamt, Zimmer 21, 08539
Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Straße 18 zur Einsichtnahme zu folgenden Zeiten öffentlich aus:

Gemeinde Rosenbach                                     
Montag: 9.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag: 9.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 9.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag: 9.30 - 12.00 Uhr
Freitag: 9.30 - 12.00 Uhr

Zusätzlich hängt die Satzung der Jagdgenossenschaft an der Anschlagtafel des OT Syrau aus.

Rosenbach/Vogtl., den 30.03.2012
Schulz - Bürgermeister

Gemeinde Rosenbach/Vogtl. Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosenbach/Vogtl.
Telefon: 037431/869-0 Telefax: 037431/869-29
Internet: http://www.rosenbach.de E-mail: post@rosenbach.de

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr 13:00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr (nur für die Anzeige von Sterbefällen)
sowie nach telefonischer Vereinbarung !

Impressum:
Herausgeber: Gemeinde Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosenbach/Vogtl.
Inhaltliche Verantwortung: der Bürgermeister Achim Schulz
Erscheinungsfolge: monatlich jeweils zum 1. Werktag des Monats
Bezugsmöglichkeiten: kostenlose Ausgabe während der allgemeinen Dienststunden bei der Gemeinde Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Straße 18,

08539 Rosenbach/Vogtl.
Einzelbezug: Einzelexemplare können bezogen werden bei der Gemeinde Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Straße 18, 08539 Rosenbach/Vogtl.

zum Preis von 3,00 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 900.000,00 €
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
Gewerbesteuer auf 365 v.H.

§ 6
Die Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Rosenbach/Vogtl., den 30.03.2012
Schulz - Bürgermeister


